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001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

GdO NÖ 1973 §38 Abs1 Z2;

GdO NÖ 1973 §60 Abs1;

KanalG NÖ 1977 §14;

KanalG NÖ 1977 §19;

LAO NÖ 1977 §48;

VwGG §28 Abs3;

VwRallg;

Rechtssatz

Zuständig für die bescheidmäßige Erledigung eines unter Behauptung der Anwendbarkeit des § 14 NÖ KanalG 1977

gestellten Begehrens auf (Rückzahlung und) bescheidmäßige Abgabenvorschreibung durch die

Gemeindeabgabenbehörde ist der Bürgermeister in erster Instanz und der Gemeinderat in zweiter und letzter Instanz.

Aus der "an den Bürgermeister oder den Gemeinderat" gerichteten "Säumnisbeschwerde" ist zu ersehen, daß im Fall

der Untätigkeit des Bürgermeisters die Entscheidung des Gemeinderates als oberster Beh iSd § 28 Abs 3 VwGG begehrt

wurde.
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